
Lokalverbot für
Rauchersheriffs
sittenwidrig?
Oberster Gerichtshof im
Konflikt Wirt gegen Nicht-
raucherschützer am Zug.

Wien. Darf jemand, der ein Lokal
primär mit der Absicht frequen-
tiert, Verstöße gegen das Tabak-
gesetz zu orten und anzuzeigen,
aus dem Lokal verbannt wer-
den? Das wird nun der Oberste
Gerichtshof zu prüfen haben.

Wie berichtet, hat das Ober-
landesgericht Wien das Lokal-
verbot eines Wiener Gastrono-
men gegen einen Besucher be-
stätigt, der Verletzungen des
Nichtraucherschutzes anpran-
gern wollte (11 R 126/13z). Ent-
gegen einer ersten Entscheidung
hat das OLG nachträglich eine
ordentliche Revision zugelassen.
Zwar habe der OGH bereits in
einem anderen Fall (3 Ob
603/90) ein erzwingbares sub-
jektives Recht verneint, Strafta-
ten auszuforschen. Er habe aber
auch darauf hingewiesen, dass
ein diffamierender Ausschluss
von einer vertraglichen Leistung
den Persönlichkeitsschutz ver-
letzen könne. Jemanden nur
deshalb auszusperren, um einer
eigenen Strafverfolgung zu ent-
gehen, könne sittenwidrig sein.

Gast hat auch konsumiert
Immerhin habe der Beklagte im
neuen Fall Speisen und Geträn-
ke konsumiert und bezahlt, wo-
hingegen der Betroffene im Prä-
zedenzfall gar keinen Vertrag
hatte schließen wollen. Es
scheint dem OLG nicht ausge-
schlossen, dass das Lokalverbot
sittenwidrig ist – einer Klärung
mag eine über den Einzelfall hi-
nausgehende Bedeutung zu-
kommen. Der Mann verwahrt
sich übrigens gegen die vom
gegnerischen Anwalt gebrauchte
Bezeichnung „Rauchersheriff“.
Und er betont, dass gegen das
Lokal bereits sechs rechtskräf-
tige Bestrafungen veröffentlicht
seien, von denen nur zwei auf
ihn zurückgingen. (red.)
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Neutrale Fachleute verabschieden sich aus der Normgebung
Ö-Normen. So häufig Ö-Normen zitiert werden, so unbekannt ist ihr rechtliches Wesen. Ihre Qualität droht nun zu leiden. Eine Kritik.

VON HERMANN WENUSCH

Wien. Ö-Normen sind Richtlinien,
die vom Österreichischen Nor-
mungsinstitut (ÖNI, auch „Austri-
an Standards“ genannt) herausge-
geben werden. So häufig einzelne
Ö-Normen zitiert werden, so unbe-
kannt ist ihr Wesen.

Tatsächlich ist das ÖNI ein ge-
wöhnlicher Verein wie zigtausend
andere auch. Und per se bedeutet
die Bezeichnung „Ö-Norm“ nichts
– sie ist bloß als Marke geschützt.
Darüber hinaus kommt ihr von vor-
neherein keinerlei Bedeutung zu.

Trotzdem urteilt der OGH:
„Ö-Normen stellen [. . .] eine Zu-
sammenfassung üblicher Sorgfalts-
anforderungen an den Werkunter-
nehmer dar“ (1 Ob 262/00m). „Sie
geben das wieder, was branchen-
üblich ist“ (10 Ob 212/98v).

Wie die Gerichte zu dieser Auf-
fassung gelangen, ist allerdings un-
klar. Wahrscheinlich spielen die
vielen im Zuge von Gerichtsverfah-
ren erstellten Gutachten eine Rolle,
deren Verfasser sich auf Ö-Normen

berufen. Übersehen wird aber
wohl, dass sich Sachverständige
nur dann auf Ö-Normen berufen
müssen, wenn ihnen eigene Sach-
kenntnis fehlt (etwa, weil sie sich
mangels sonstigen beruflichen Er-
folges nur mehr auf die Erstellung
von Gutachten „konzentrieren“).
Tatsächlich müsste, wenn eine Par-
tei eine Ö-Norm (die ja von allen
gelesen und von Richtern ausgelegt
werden kann) ins Treffen führt, der
Sachverständige gefragt werden,
ob das, was darin steht, tatsächlich
dem Stand der Technik usw. ent-
spricht – und nicht umgekehrt!

Die Schaffung von Ö-Normen
ist ein aufwendiger Prozess – bis
eine Neuerung ihren Niederschlag
in einer Norm findet, vergeht ei-
nige Zeit. Dazu kommt, dass durch
die teilweise geforderte Einstim-
migkeit eine Anpassung durch Par-
tikularinteressen verhindert wer-
den kann.

Natürlich sind Ö-Normen –
trotz ihres hohen Preises – weit
verbreitet, und kein Fachmann
wird sich auf deren Unkenntnis be-

rufen können. Tatsächlich arbeiten
auch viele Experten an der Entste-
hung der Normen mit und versu-
chen, sie aktuell zu halten. Wenn
aber in einer Norm etwas Falsches
steht oder der Stand der Technik
nicht richtig wiedergegeben wird,
wird das deswegen nicht richtig
oder zum Stand der Technik.

Nicht alle Beteiligten vertreten
Wie entstehen Ö-Normen? Im ÖNI
werden Komitees gebildet. Diese
setzen sich paritätisch aus Exper-
ten zusammen, die die Interessen
der beteiligten Verkehrskreise ver-
treten sollen. Hier zeigt sich eine
strukturelle Schwäche: In vielen
Komitees fehlt ein Verkehrskreis –
oft z. B. „der Konsument“, weil die-
ser nicht in Kammern oder sonsti-
gen Verbänden organisiert ist. Und
so dürfte es wohl häufig gesche-
hen, dass „Häuslbauer“ damit
mehr oder weniger über den Tisch
gezogen werden, dass die Werkver-
tragsnormen des Bauwesens ange-
wandt werden – samt Grundsätzen
wie „hohl für voll“, wonach Aus-

nehmungen in Mauern etwa für
Fenster bei der Berechnung des
Volumens nicht berücksichtigt
werden.

So nebenbei kann man fragen,
was Abrechnungsfragen in Ö-Nor-
men zu suchen haben: Nach der
sogar in der Geschäftsordnung
des ÖNI zitierten EU-Verordnung
1025/2012 wird der Begriff „Norm“
als „technische Spezifikation“ defi-
niert. Einzelheiten der Leistungsab-
rechnung zählen wohl nicht dazu.

Die Experten der Komitees, die
übrigens nicht Mitglieder des ÖNI
sind, erhalten für ihr Mitwirken
nichts vom ÖNI – werden sie be-
zahlt, dann nicht von diesem, son-
dern von der Organisation, die sie
entsendet (über die Aufnahme
eines Experten entscheidet auto-
nom das jeweilige Komitee).

Seit heuer erhalten die Exper-
ten nicht nur nichts für ihr Mitwir-
ken, sondern sie sollen dafür auch
noch bezahlen! Der Betrag ist zwar
nicht enorm, doch kann sich dies ja
noch ändern, wenn sich die Betrof-
fenen einmal prinzipiell damit ab-

gefunden haben. Momentan emp-
finden es viele als Schlag ins Ge-
sicht; namhafte Fachleute haben
ihre Mitarbeit aufgekündigt. Natür-
lich sind dies nicht die Organisatio-
nen, die die Normgebung in ihrem
Interesse zu beeinflussen suchen –
es droht eine entsprechende Ein-
seitigkeit, weil „neutrale“ Fachleu-
te, denen es um die Sache selbst
geht, rar werden dürften.

Schließlich ist besonders bei
Normen, die rechtliche Regelun-
gen enthalten, zu beobachten, dass
sich die Experten nur deshalb auf
eine bestimmte Formulierung eini-
gen, weil diese von jedem anders
(nämlich im jeweils eigenen Inter-
esse) ausgelegt werden kann. Das
ist besonders bedenklich, wenn
man die Judikatur bedenkt:
„Ö-Normen sind objektiv unter Be-
schränkung auf den Wortlaut [. . .]
auszulegen“ (3 Ob 211/07m).
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Mauerrisse: Haftung für Lkw-Fahrten
Baustelle. Beim Bau einer Wohn- und Bürohausanlage bemerkte eine Nachbarin Mauerrisse. Laut
OGH kann der Errichter haften, auch wenn Transporte auf öffentlicher Straße die Ursache waren.
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Wien. 30 Lkw pro Tag, beladen je-
weils bis zu 40 Tonnen schwer, und
das Monate hindurch allein zum
Abtransport des ausgehobenen
Erdmaterials: Das ungewöhnliche
Verkehrsaufkommen in der Sack-
gasse vor ihrem Haus blieb offen-
bar nicht ohne Folgen für eine An-
rainerin. Sie stellte zahlreiche mas-
sive Rissschäden sowohl im Inne-
ren als auch an der Außenfassade
ihres zweistöckigen Hauses fest.
Kann sie dafür den Errichter einer
großen Wohn- und Bürohausanla-
ge verantwortlich machen, die seit
2009 gebaut wurde und deren Zu-
fahrt an ihrem Haus vorbeiführte?

Ja, sie kann – unter der Voraus-
setzung, dass die Schäden tatsäch-
lich auf die zu- und abfahrenden
Schwerlaster zurückzuführen wa-
ren. Das hat der Oberste Gerichts-
hof entschieden (6 Ob 216/13b).
Das ist insofern bemerkenswert, als
die Fahrten auf einer öffentlichen
Straße erfolgten. Das Oberlandes-
gericht Wien hatte angesichts die-
ser Situation vor einer „unzulässi-
gen und unabsehbaren Weiterung
der nachbarrechtlichen Aus-
gleichsverpflichtung“ gewarnt und
den gegenteiligen Standpunkt ein-
genommen, die Klage der Frau also
abgewiesen. Mit den Beweisfragen
rund um die Schäden und deren
Verursachung hatte es sich deshalb
erst gar nicht auseinandergesetzt.

Zurück an den Ort der Hand-
lung, die erwähnte Sackgasse. Um
eine reibungslose Zufahrt zur Bau-
stelle zu haben, suchte der Betrei-
ber des Projekts um eine Genehmi-
gung der öffentlichen Verkehrsflä-
chen für private Zwecke an und
ließ von der Behörde Halte- und
Parkverbotsbereiche verfügen. Und
dann ging’s los: Der Altbestand an
Gebäuden wurde geräumt, Erde
ausgehoben, Baumaterial herange-
schafft. Fast täglich fuhren belade-
ne oder unbeladene Lkw durch die
Gasse, manchmal im Minutentakt.

Was gegen eine Haftung
spricht, ist der Umstand, dass der
Verkehr allgemein zunimmt und
eine daraus folgende Schädigung
schwer einem einzelnen Straßen-
benützer zuzuordnen ist. „Über-
spitzt formuliert“, so führte das
Oberlandesgericht deshalb aus,
„müsste dann jeder Benützer einer
öffentlichen Straße für etwaige auf-
grund des Straßenverkehrs und der
damit verbundenen Emissionen
und Immissionen auftretende Ge-
sundheitsbeeinträchtigungen der
Nachbarn haften, sobald sich die
Benutzungsart der gegenständli-
chen Straße erheblich geändert
hätte“.

Der OGH sieht jedoch in die-
sem konkreten Fall kein Problem,
die Schäden einem einzelnen Ver-
ursacher zuzuordnen. Denn hier
gebe es kraft behördlicher Maß-

nahmen wie Halte- und Parkver-
bot, Sperre für den allgemeinen
Verkehr und Umkehrzone eine
Sondernutzung der Straße, die den
Bauherrn speziell verantwortlich
macht. „Dass vergleichbar schwer-
wiegende Beeinträchtigungen auch
durch eine Steigerung des allge-
meinen Verkehrsaufkommens ein-
treten könnten, erscheint im Hin-
blick auf die konkrete Örtlichkeit
(Sackgasse) denkunmöglich“, so
der Gerichtshof wörtlich.

„Baulärmprivileg“ hilft nicht
Möglicherweise hätten also leich-
tere Lkw für die Transporte einge-
setzt werden müssen, was freilich
ebenso die Kosten erhöht hätte wie
der drohende Ersatzanspruch der
Nachbarin (sie verlangt knapp
24.000 Euro). Der Einwand, dass
sich damit die Lärmbelastung wei-

ter erhöht hätte, zählt nicht: Es gilt
nämlich das „Baulärmprivileg“.
Demnach muss man in einem ge-
schlossenen Siedlungsgebiet auch
bei gleichbleibendem Charakter mit
gelegentlichen Baumaßnahmen
rechnen, sodass die dadurch ausge-
lösten Immissionen grundsätzlich
als ortsüblich anzusehen sind.

Das gilt aber nur für den Lärm,
nicht auch für Erschütterungen,
die Gebäude beschädigen: „Solche
schwerwiegenden Beeinträchti-
gungen sind nämlich niemals als
ortsüblich anzusehen und daher
nicht entschädigungslos hinzuneh-
men“, schreibt der OGH. Sollten
sich die Feststellungen der ersten
Instanz über die Verursachung und
Höhe der Schäden als richtig er-
weisen, steht einer Haftung nichts
im Weg. Auf ein Verschulden
kommt es in diesem Fall nicht an.

Der Boden zitterte unter schweren Lastautos, die zu einer Baustelle fuhren. [ Clemens Fabry ]
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